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Kommentar Anlage 1 zu Art. 26 EU-GVO EU-GVO

Checkliste mit Überblick über die in einer Vereinbarung nach Art. 26 zu
regelnden Punkte:
- Benennung der ernzelnen Verantwcnlichen einschliaßhch deren jeweiliger

Ansprechpartner
- Beschreibung des gernemsarnen Zwecks
- Festlegung und Verteilung der notwendigen Mlttel
- Beschrelbung der maleriellen Regelung der Datenverarbeltung (welche Kate-

geilen von Daten werden warum und fur welche Dauer verarbeitet; welche
Personengruppenwerden erfasst)

. Beschrenaung der verschiedenen Aulgaben und Fesllegung der Veranlwun-
ltchkert der elrlzelnen Verantwonlichen (wer legt die Rechtmäßlgkeit der Vor
eussetzungen fur die Verarbellung fest bzw wer verfasst die Einwilligungser-
klarungen)

. Reschrerbung des Verlahrens‚ wenn sich Änderungen ergeben, und Festle-
gung. wer eine DatenschutzFolgenabschätzungdurchführl

— Regelung. wer die lnlormalrcnspflichten gegenuberBetroffenen erfüllt (Insbe-
sondere wenn Daten erhoben werden, glerchgültrg ob beim Betroffenen
selbst oder bel Dritten)

- Festlegung, wer und wie Anfragen von Eetrcflenen beantwortet werden und
wle und wer geltend gemachteRechte erfüllt sowohl in rechlllcher wle technF
scher Hinsicht

- Regelungen tür den Fall. dass eine Kontrolle oder Anfrage durch eine Auf-
slchtsbehnrdestattfindet

- Zusammenarbett del belrleblicherl oder behordllchen Datenschulzbeatlftl'ag—
ten der Verantwortllchen (sofern vorhanden)

- Beschreibung der Regelungen zur Datensicherheit einschließlich der Zuwel-
sung der Aufgaben im Hinbllck auf die regelmafaige überprülung

- Zusiärldlgkelt, wenn Subunternehrner (Auflragsverarbelter) eingeschaltet
werden sollen

- Zuständigke'lt für die Erarbertung und Ausführung im Rahmen der Datenpor-
tabllltät

- Regelungen fur Notfälle und Vorgehen bei Datenschutzverletzungen
- interne Haftungsverelnbarungen und frnenzrelleGegebenheiten
- Festlegung zur Revision und Uberprülungen der Vereinbarung
- gegebenenfallsFestlegung zur zentralen Anlaulsrelle
- Regelungen zur Aulnahme neuer Partner (also weiterer Verantwortlicher)
- Festlegung der Voraussetzungen und Folgen bei Kündtgung bzw. Austritt

einer der Verantwortlichen (bis hin zur Auflösung der joint ccntrollership)
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